Betriebsrat der Firma 






                       Bremerhaven, 00.00.00

.........

im Hause

An die Geschäftsleitung der Firma 




     

...

im Hause

Seminarmitteilung nach § 37 Abs. 6 BetrVG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom 00.00.00 beschlossen, das Betriebsratsmitglied Müller auf das Seminar

„Betriebsratsmitglieder II: Interessenvertretung und Handlungsmöglichkeiten nach dem BetrVG´´ zu entsenden.

Die Schulungsveranstaltung wird von der IG Metall im Bildungszentrum Sprockhövel durchgeführt.

Das Seminar beginnt am 00.00.00 und endet am 00.00.00.

Bei der Schulungsveranstaltung handelt es sich um eine solche nach § 37 Abs. 6 BetrVG.

Der Betriebsrat hält die Teilnahme an dieser Schulung im Sinne des § 37 Abs. 2 BetrVG und zur Erfüllung des § 80 Abs.1 BetrVG für unbedingt erforderlich.

Sie vermittelt Kenntnisse, die für die derzeitige und zukünftige Arbeit des Betriebsrates unbedingt erforderlich sind.

Als Themen für dieses Seminar stehen insbesondere an:

Hier Auszüge aus dem Seminarinhalt einfügen, z.B.: für BRII:

- Vorgehensweise der Interessenvertretung

· zielgerichtetes, geplantes, arbeitsteiliges Handeln

· Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen mit dem Arbeitgeber

- Beteiligungsrechte der Interessenvertretung nach dem Betriebsverfassungsgesetz unter            

  Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung

- Aufarbeitung aktueller Gesetzesänderungen (BetrVG, SGB, Entgeltfortzahlungsgesetz)

- Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte nach dem BetrVG

- Regelungen des BetrVG zur Umsetzung bzw. Durchsetzung der Beteiligungsrechte

- Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrates im Bereich der wirtschaftlichen Angelegenheiten

- Zusammenarbeit der Interessenvertretung mit der Belegschaft

Bei der Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an der Schulungsveranstaltung hat der Betriebsrat die betrieblichen Notwendigkeiten berücksichtigt. 

Der Betriebsrat weist darauf hin, daß Sie verpflichtet sind, sowohl das Arbeitsentgelt des Betriebsratsmitgliedes Müller während des Seminaraufenthaltes fortzuzahlen, als auch die aus Anlaß der Teilnahme entstandenen Kosten     (inkl. der Fahrkosten) zu erstatten (vgl. § 37 Abs. 6 BetrVG in Verbindung mit § 40 BetrVG).

Die Seminarkosten betragen  € 285,-  pro Tag, zuzüglich Mehrwertsteuer und Fahrtkosten.

Die entstandenen Kosten sind bis spätestens zwei Wochen nach Seminarende an die Bildungsstätte zu zahlen.

Falls Sie Bedenken gegen die zeitliche Lage des Seminars einlegen möchten oder der Auffassung sind, daß der Betriebsrat die betrieblichen Notwendigkeiten nicht genügend berücksichtigt hat, so teilen Sie dies dem Betriebsrat bitte innerhalb einer Frist von sieben Tagen mit.

Falls der Betriebsrat innerhalb dieser Zeit keine Antwort von Ihnen erhält, geht er, wie in der Vergangenheit, von Ihrer Zustimmung und Genehmigung der Teilnahme und Freistellung des oben genannten Kollegen aus und wird die entsprechenden Vorkehrungen zur Teilnahme an diesem Seminar treffen. 

Mit freundlichen Grüßen

erhalten:
___________________________

i.A. Betriebsratsvorsitzender
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